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§ 158 BSVG Übertragung der
Durchführung von Maßnahmen der

Rehabilitation
 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2023

(1) Der Versicherungsträger kann die Durchführung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation – mit

Ausnahme der beru ichen Rehabilitation nach § 122 – bei einem Versicherten, der nicht bei ihm in der

Krankenversicherung versichert ist, dem Träger der Krankenversicherung übertragen, bei dem der Versicherte in der

Krankenversicherung versichert ist. Er hat dem Krankenversicherungsträger die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten

zu ersetzen.

(2) Der Versicherungsträger kann die Durchführung von beru ichen Maßnahmen der Rehabilitation einer geeigneten

Einrichtung der gesetzlichen beru ichen Vertretung der nach diesem Bundesgesetz Versicherten bzw. dem

Arbeitsmarktservice übertragen. Er hat diesen die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen. Er kann mit ihnen

zur Abgeltung der Ersatzansprüche unter Bedachtnahme auf die Zahl der in Betracht kommenden Fälle und auf die

Höhe der durchschnittlichen Kosten der in diesen Fällen gewährten beru ichen Maßnahmen der Rehabilitation die

Zahlung jährlicher Pauschbeträge vereinbaren.

(3) Die beteiligten Versicherungsträger bzw. die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen und die im Abs. 2

genannten Einrichtungen können zur Abgeltung der Ersatzansprüche unter Bedachtnahme auf die Zahl der in Betracht

kommenden Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen Kosten der in diesen Fällen gewährten medizinischen bzw.

beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung jährlicher Pauschbeträge vereinbaren.
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